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WEIHNACHTS- UND URLAUBSGELD 
Im Osten bald nur noch für IG Metall Mitglieder? 
 
Zurzeit verhandeln wir mit dem 
Arbeitgeberverband intex über die 
Erhöhung von Löhnen und Gehältern, die 
Fortführung der Altersteilzeit und eine 
einheitliche Arbeitszeit in Ost- und 
Westdeutschland. Für die Kolleg*innen 
im Osten geht es auch um die Erhöhung 
von Urlaubs- und Weihnachtsgeld.   

Damit wir über die Erhöhung von 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld mit den 
Arbeitgebern verhandeln können, haben 
wir die betreffenden Tarifverträge 
gekündigt.  

Nachwirkung der Tarifverträge 

Diese enden am 29. Februar 2020, 
haben allerdings eine so genannte 
Nachwirkung.  

Das heißt: Die Tarifverträge gelten so 
lange fort, bis sie durch eine neue 
Vereinbarung ersetzt werden.  

Aber Achtung: Das gilt nur für 
Beschäftigte, die bis zum Ende der 
Laufzeit der Tarifverträge – also bis zum 
29. Februar 2020 – bereits Mitglied der 
IG Metall waren und geworden sind. 

Deshalb:  

Unbedingt bis zum 29. Februar 2020 
Mitglied der IG Metall werden. Damit 
sicherst Du Dir den Anspruch auf 
Weihnachts- und Urlaubsgeld in der 
aktuellen Höhe. 

Das Urlaubsgeld beträgt aktuell 350 Euro 

Das Weihnachtsgeld beträgt aktuell 
680 Euro und 185 Euro im Bereich 
Gesundheitswäsche. 

Auf der Rückseite kannst du die 
Beitrittserklärung ausfüllen und bei 
Deiner IG METALL Geschätsstelle vor Ort 
abgeben oder dorthin senden. 

TARIFINFORMATION 
Textile Dienste  
Neue Bundesländer 
 
 
06/2020 



RECHTSASPRUCH AUF LEISTUNGEN AUS DEN 
TARIFVERTRÄGEN HABEN NUR IG METALL MITGLIEDER!  

Deshalb: Mitglied werden und Rechtsanspruch sichern! 
Online beitreten auf www.igmetall.de/beitreten oder hier ausfüllen und absenden. 
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